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Abrechnungs- und Honorarberatung persönlich an allen Standorten

ihre kompetenten Ansprechpartner der Abrechnungsberatung erreichen sie telefonisch, auch zur  
Vereinbarung eines persönlichen beratungstermins, unter 
telefon 0711 7875-3397
e-Mail abrechnungsberatung@kvbawue.de

bitte beachten sie: Zu den mit (A) gekennzeichneten Artikeln liegen Anlagen bei.
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Änderungen des EBM zum 1. Juli 2016

Wir geben im Folgenden die Leistungen und Ände-
rungen sinngemäß wider. es gelten die im deutschen Ärz-
teblatt mitgeteilten Änderungen, genauen Wortlaute und 
bewertungen.

Außerbudgetäre Vergütung von Gutachten 

im Zuge der genehmigungspflicht der gOP 11449 
bzw. 11514 sowie 19425 werden zwei neue außerbudgetär 
vergütete Leistungen in den ebM eingeführt. die Abrech-
nung ist allerdings nur möglich, wenn in der Folge keine 
Mutationssuche nach den beantragten Leistungen im sel-
ben Krankheitsfall zum Ansatz kommt.

�� 11304 (600P): Verfassen des Antrages auf  
Abrechnung 11449 bzw. 11514
�� 19406 (500P): Verfassen des Antrages auf  
Abrechnung 19425

Leistungen bei Versorgung von Pflegeheimpatien-
ten durch qualifizierte NäPa auch für Fachärzte 

Zur stärkung der heimversorgung können neben 
den hausärzten künftig auch die meisten Facharztgrup-
pen für die delegation von Leistungen an qualifizierte 
nichtärztliche Praxisassistenten eine zusätzliche honorie-
rung erhalten. hierzu fasste der bewertungsausschuss am 
22. Juni 2016 einen entsprechenden beschluss. Allerdings 
werden von den Krankenkassen hierfür keine entspre-
chenden Mittel zur Verfügung gestellt. der aktuell gültige 
honorarverteilungsmaßstab sieht keine gesonderte Ver-
gütung sondern eine honorierung innerhalb des Regel-
leistungsvolumens vor.

�� die bisherigen Kostenpauschalen 40240 und 40260 
werden als GOP 38100 (76 Punkte) und 38105  
(39 Punkte) mit circa 60 % höherer Kalkulation in 
das neue ebM-Kapitel 38 überführt.

�� Für die von qualifizierten nichtärztliche Praxisassistenten  
(NäPa; spezielle Abrechnungsgenehmigung erforder-
lich) erbrachten delegationsfähigen Leistungen im Pfle-
geheim sind darüber hinaus Zuschläge nach den GOP 
38200 (90 Punkte) bzw. 38205 (83 Punkte) EBM als 
außerbudgetäre Pauschale ansatzfähig. 

�� gilt auch für hausärzte – der beschluss besagt, dass 
die Regelung zur Förderung nichtärztliche Praxis-
assistenten im fachärztlichen bereich auch für Haus- 
und Kinderarztpraxen gilt. damit können unter 
anderem kleinere hausarztpraxen von der Förderung 
profitieren, die bislang aufgrund ihrer Fallzahl keine 
Genehmigung für eine NäPa erhalten konnten.

der ebM ist durch die bundesebene verbindlich vor-
gegeben; er kann durch die KVbW nicht geändert werden.  
die KVbW hat die vorliegenden Änderungen stets nach-
haltig abgelehnt, da sie völlig an der Versorgungsrealität 
vorbeigehen. durch die Vergütungshöhe, die die Leistung 
des Arztes nicht honoriert, und die überbürokratisierte 
struktur werden die vorliegenden beschlüsse die Alters-
heimversorgung nicht verbessern.

Neue Leistungen zur Förderung von  
Kooperationsverträgen mit Pflegeheimen

die Förderung der kooperativen und koordinierten 
Versorgung in Pflegeheimen hat der gesetzgeber mit dem 
hospiz- und Palliativgesetz vorgegeben. sie ist beschränkt 
auf Kooperationsverträge nach Paragraf 119b Abs. 2 sgb 
V, die den Anforderungen der Anlage 27 zum bundesman-
telvertrag-Ärzte entsprechen. die KVbW hat mit der Liga 
der freien Wohlfahrtsverbände eine regionale Rahmenver-
einbarung mit Musterkooperationsvertrag geschlossen. die 
Vergütung erfolgt außerbudgetär. Für die Abrechnung der 
folgenden gebührenordnungspositionen sind die jeweili-
gen Vorgaben einzuhalten. eine spezielle genehmigung ist 
jedoch nicht erforderlich.

Abrechnung
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37100 Zuschlag zur Versichertenpauschale oder 
Grundpauschale für die Betreuung 

Obligater Leistungsinhalt:

�� persönlicher-Arzt-Patienten-Kontakt,
�� betreuung eines Patienten einer stationären Pflege-
einrichtung,

�� Kooperation mit weiteren Ärzten, die an der Versorgung 
gemäß eines Kooperationsvertrages nach § 119b sgb V 
teilnehmen sowie einbezogenen Pflegefachkräften,

einmal im behandlungsfall 125 Punkte.

37102 Zuschlag zu Besuchen in Pflegeheimen 
nach GOP 01410 oder 01413 

Obligater Leistungsinhalt:

�� persönlicher-Arzt-Patienten-Kontakt,
�� betreuung eines Patienten einer stationären Pflege-
einrichtung,

�� Kooperation mit weiteren Ärzten, die an der Versorgung 
gemäß eines Kooperationsvertrages nach § 119b sgb V 
teilnehmen sowie einbezogenen Pflegefachkräften,

einmal im behandlungsfall 125 Punkte.

37105 Zuschlag zur Versichertenpauschale  
oder Grundpauschale für den koordinierenden 
Vertragsarzt  

Koordinierende Ärzte können sein: hausärzte, Kinder-
ärzte, Fachärzte für neurologie, Fachärzte für nerven-
heilkunde, Fachärzte für neurologie und Psychiatrie oder 
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Obligater 
Leistungsinhalt:

�� Koordination von diagnostischen, therapeutischen und 
rehabilitativen Maßnahmen und der pflegerischen Ver-
sorgung in der stationären Pflegeeinrichtung mit wei-
teren Ärzten, die an der Versorgung gemäß eines 
Kooperationsvertrages nach § 119b sgb V teilnehmen 
sowie einbezogenen Pflegefachkräften,

�� steuerung des multiprofessionellen behandlungsprozesses.

Fakultativer Leistungsinhalt:

Koordination der Regelungen zur einbeziehung des  
vertrags ärztlichen bereitschaftsdienstes und Koordina-
tion der telefonischen erreichbarkeit, gegebenenfalls unter  
einbeziehung des vertragsärztlichen bereitschaftsdienstes,

einmal im behandlungsfall 275 Punkte.

die gebührenordnungsposition 37105 kann nur 
von einem an der Behandlung beteiligten Vertragsarzt 
berechnet werden. hierüber ist eine schriftliche Verein-
barung mit den anderen kooperierenden Vertragsärzten 
zu treffen.

die gebührenordnungsposition 37100, 37102 oder 
37105 sind im behandlungsfall gegeneinander ausgeschlossen.
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37113 Zuschlag zur Gebührenordnungs -position 
01413 

wenn ein Kooperationsvertrag nach § 119b sgb V besteht,

106 Punkte.

37120 Fallkonferenz gemäß § 3 Abs. 3 der 
Anlage 27 zum BMV-Ä 

Obligater Leistungsinhalt:

�� Patientenorientierte Fallbesprechung mit der Pflege-
einrichtung unter beteiligung der notwendigen  
ärztlichen Fachdisziplinen und/oder weiterer  
komplementärer berufe sowie mit Pflegekräften des 
Pflegeheimes, mit dem ein Kooperationsvertrag für den 
Versicherten besteht.

64 Punkte.

die gebührenordnungsposition 37120 ist auch bei einer 
telefonischen Fallkonferenz berechnungsfähig.

Genehmigungspflichtige Leistungen  
nach Kapitel 38 EBM  
(Delegationsfähige Leistungen)

Zum 1. Juli 2016 ist das Kapitel 38 ebM in Kraft getre-
ten, in dem die Möglichkeit zur Abrechnung von ärztlich 
angeordneten hilfeleistungen für qualifizierte nichtärztliche 
Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen eröffnet werden. 
die gOP 38200 und 38205 sind genehmigungspflichtig. die 
gOP 38100 und 38105 sind nicht genehmigungspflichtig 
und nicht extrabudgetär.

Für Praxen, die schon jetzt eine genehmigung nach 
den gOPs 03060, 03062, 03063 ebM haben, ist nur dann 
eine Antragstellung notwendig, wenn über die bisherige 
Abrechnung der gOP 03062 die notwendige Anzahl an 
hausbesuchen nicht plausibel nachvollzogen werden kann. 
diese Praxen werden von uns gesondert informiert.

darüber hinaus gelten folgende Regelungen.

Wer darf abrechnen? 

�� Fachärzte für Allgemeinmedizin,
�� Fachärzte für innere und Allgemeinmedizin,
�� Praktische Ärzte,
�� Ärzte ohne gebietsbezeichnung,
�� Fachärzte für innere Medizin ohne schwerpunkt-
bezeichnung, die gegenüber dem Zulassungsausschuss 
ihre teilnahme an der hausärztlichen Versorgung 
gemäß § 73 Abs. 1a sgb V erklärt haben,

�� Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin,
�� Fachärzte für Augenheilkunde,
�� Fachärzte für chirurgie,
�� Fachärzte für Frauenheilkunde und geburtshilfe,
�� Fachärzte für hals-nasen-Ohren-heilkunde,
�� Fachärzte für haut- und geschlechtskrankheiten,
�� Fachärzte für innere Medizin mit und ohne schwer-
punkt, die gegenüber dem Zulassungsausschuss ihre 
teilnahme an der fachärztlichen Versorgung erklärt 
haben,

�� Fachärzte für Mund-, Kiefer- und gesichtschirurgie,
�� Fachärzte für neurologie,
�� Fachärzte für nervenheilkunde,
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�� Fachärzte für neurologie und Psychiatrie,
�� Fachärzte für Orthopädie,
�� Fachärzte für Orthopädie und unfallchirurgie,
�� Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie,
�� Fachärzte für urologie,
�� Fachärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin.

Nachzuweisende Voraussetzungen der  
nichtärztlichen Praxisassistenten 

�� eine nach dem qualifizierten berufsabschluss mindes-
tens dreijährige berufserfahrung in einer Praxis eines 
Arztes der nebenstehend genannten Fachgruppen, 
�� eine Qualifikation gemäß Anlage 8 zum bundesman-
telvertrag-Ärzte (bMV-Ä),

�� nachweis über die begleitung von 20 hausbesuchen 
zur Verrichtung medizinisch notwendiger delegierba-
rer Leistungen in Alten- oder Pflegeheimen oder in 
anderen beschützenden einrichtungen bei einem der 
nebenstehend genannten Ärzte.  
bis zum 31. dezember 2016 kann die genehmigung 
auch dann erteilt werden, wenn nachgewiesen wird, 
dass zehn haus besuche begleitet worden sind.

�� der nachweis der berufserfahrung und der Zusatz-
qualifikation ist durch eine ärztliche bescheinigung 
und eine zertifizierte Kursteilnahme gegenüber der 
Kassenärztlichen Vereinigung zu führen. 

die Antragsformulare finden sie im internet: 
www.kvbawue.de » Praxis » Qualitätssicherung  
» genehmigungspflichtige Leistungen » nichtärztlicher 
Praxisassistent (Pflegeheim/beschützende einrichtung) 
 
Für weitere Fragen:  
Marija grether: 0761 884-4350
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Überblick: NÄPA hausärztlich / NÄPA fachärztlich (Pflegeheim)

NÄPA (hä) - ab 01.01.15 NÄPA Pflege (fä) - ab 01.07.16

Voraussetzung 
Mitarbeiter

abgeschlossene berufsausbildung gemäß der Verordnung über die berufsausbildung  
zur Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin oder dem Krankenpflegegesetz

danach 3 Jahre berufserfahrung in einer  
hausärztlichen Praxis

danach 3 Jahre berufserfahrung in einer  
haus- oder fachärztlichen Praxis

nÄPA in Ausbildung  
(Genehmigung wird bis 31.12.16 befristet*)

nÄPA in Ausbildung erhält keine genehmigung

urkunde nichtärztlicher Praxisassistent (nÄPA-Zertif ikat)

Wenn eine Mitarbeiterin die VeRAh bis zum 31.12.2014 abgeschlossen hat, dann kann sie die  
umschreibung der VeRAh-urkunde in eine nÄPA-urkunde bei der Ärztekammer beantragen.  

(dann ist sie beides: VeRAh und nÄPA)

beschäftigungsumfang der nÄPA mind. 20 std. / Woche

Voraussetzung 
Praxis

ein Arzt im hausärztlichen Versorgungsbereich mit 3440 ab-
 gerechneten behandlungsfällen in den letzten 4 Quartalen 
vor Antragstellung bei vollem Versorgungsauftrag, sonst anteilig,
UND
ein weiterer Arzt im hausärztlichen Versorgungsbereich  
mit 2560 abgerechneten behandlungsfällen in den letzten  
4 Quartalen vor Antragstellung bei vollem Versorgungs-
auftrag, sonst anteilig.

Fachärzte fast aller Fachrichtungen (siehe s. 5)

ODER

ein Arzt im hausärztlichen Versorgungsbereich mit  
640 abgerechneten behandlungsfällen über 75jährige  
Patienten in den letzten 4 Quartalen vor Antragstellung  
bei vollem Versorgungs auftrag, sonst anteilig
UND
weiterer Arzt im hausärztlichen Versorgungsbereich mit  
480 abgerechneten behandlungsfällen über 75-jährige  
Patienten in den letzten 4 Quartalen vor Antragstellung  
bei vollem Versorgungsauftrag, sonst anteilig.

neuzulassung < 18 Monate = nullregel gem. §12 (5) hVM 
gültig ab dem 01.10.15 bei Praxisverlegungen, die mit einem 
Wechsel des bedarfs-planungsbereiches oder der Arztgruppe 
verbunden sind (neupraxen und Praxisübernahme, wenn ein 
neuer Patientenstamm aufgebaut werden muss).

Übergangsregel: 

Anträge bis 31.12.2016 
bestätigung (eigenerklärung) von 10 hausbesuchen* Arzt mit 
nÄPA im Pflegeheim / beschützender einrichtung 

Anträge ab 01.01.2017 
bestätigung (eigenerklärung) von 20 hausbesuchen Arzt mit 
nÄPA im Pflegeheim / beschützender einrichtung

Abrechnung 03060 wird von der KV automatisch zugesetzt, höchstens  
für 584 Fälle abzüglich der hZV-Fälle, extrabudgetär  
(Qualif ikationszuschlag nÄPA)

03063 heimbesuch oder heimmitbesuch nÄPA,  
extrabudgetär; Voraussetzung: persönlicher Arzt-/Patienten-
kontakt im Quartal

38100 nÄPA-besuch (RLV) und  
38200 Zuschlag (extrabudgetär) für heimbesuch nÄPA;  
Voraussetzung: persönlicher Arzt-/Patientenkontakt im Quartal

38105 nÄPA-Mitbesuch (RLV) und  
38205 Zuschlag (extrabudgetär) für heimmitbesuch;  
Voraussetzung: persönlicher Arzt-/Patientenkontakt im Quartal

 * Übergangsregel
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die beratung zu gläserarten, brillenform, insbeson-
dere unter modischen gesichtspunkten, Freizeit- und 
sporttauglichkeit einzelner brillenarten stellt eine hand-
werkliche und damit keine ärztliche Leistung dar. sollte 
der Patient entsprechende Leistungen beim Arzt anfor-
dern und eine diesbezügliche beratung durch den Ver-
tragsarzt erfolgen, sind diese auch igeL und keine Leis-
tung der gKV.

ein Anspruch auf eine sehhilfenverordnung nach 
Aktenlage (zeitlich versetzt zur untersuchung in der Arzt-
praxis), besteht nur dann, wenn die in der Patientenakte 
dokumentierten Werte auch zu einer sehhilfenverord-
nung tauglich sind und nicht, wenn sie nur zur Abklärung 
einer Augenerkrankung erfolgten. dann müsste der Pati-
ent gegebenenfalls vor einer Verordnung nochmals unter-
sucht werden.

Ausdrücklich weisen wir jedoch in Übereinstimmung 
mit dem berufsverband der Augenärzte darauf hin, dass 
politisches Fingerspitzengefühl beim Angebot von igeL im 
Zusammenhang mit der Verordnung von brillen beach-
tet werden sollte. es sollte verhindert werden, dass der 
gesetzgeber sich einer weiteren Regulierung des igeL-
Marktes annimmt – so geschehen mit einer länger zurück-
liegenden Ankündigung, dass zukünftig beim Abschluss 
von igeL dem Patienten eine 24-stündige bedenkfrist 
zuzubilligen sei. dies wäre das ende weitgehend aller igeL 
im augenärztlichen bereich. dies gilt es zu verhindern. 

Eigene Gebührenordnungsposition für 
Meningokokken-B-Indikationsimpfung 

Ab 1. Oktober 2016 werden eigenständige gOP für 
die Meningokokken-b-impfung eingeführt: 89131A für die 
erste/n dosis/dosen und 89131b für die letzte dosis einer 
grundimmunisierung sowie die 89131R für eine eventuelle 
Auffrischimpfung.

in Folge darf die gOP 89115 A/b/R ab dem Quartal 
4/2016 nur noch für die Meningokokken-AcWY-indikati-
onsimpfung verwendet werden.

Ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit 
der Verordnung von Sehhilfen

die ärztliche untersuchung, Verordnung und nachfol-
gende Anpassung von Sehhilfen ist zulasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung zu erbringen, auch dann, 
wenn die verordnete sehhilfe nicht zulasten der gKV 
bezogen werden kann. dies gilt auch für ärztliche teil-
leistungsschritte wie die Überprüfung des binokularen 
Zusammenspiels beider Augen, so die durch die bundes-
ebene zu verantwortenden, mit der gesetzlichen Kranken-
versicherung ausgehandelten Rahmenbedingungen. 

dies bedeutet, dass insbesondere die Verordnung 
einer „normalen“ sehhilfe mit der Angabe der erforder-
lichen zur sehverbesserung notwendigen dioptrienzahl 
eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
und es nicht zulässig ist die Verordnung einer „normalen“ 
sehhilfe von der einwilligung des Patienten zu einer indivi-
duellen gesundheitsleistung (igeL) abhängig zu machen. 
dabei sind die Kriterien des Wirtschaftlichkeitsgebotes 
nach § 12 sgb V zu beachten.

Ausnahmen hiervon sind unter anderem:

�� die ärztlichen Leistungen bei der Verordnung spezifi-
scher sehhilfen für den bildschirmarbeitsplatz, 
Arbeitsschutz- oder spezialsehhilfen, zum beispiel für 
das Musizieren, stellen keine gKV-Leistung dar. hier 
sind die gegebenenfalls notwendigen ärztlichen 
Arbeitsschritte der Anpassung nicht zulasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen. diese 
ärztlichen Leistungen sind eine igeL, die teilweise bei 
sehhilfen für bildschirmarbeitsplätze oder andere spe-
zifische Arbeitsplatzsehhilfen durch den Arbeitgeber 
getragen werden.

�� Refraktionsuntersuchungen im Rahmen einer gutach-
tenerstellung oder von tauglichkeitsuntersuchungen 
oder im Rahmen von refraktiv-chirurgischen OPs sind 
ebenfalls keine Leistungen der gKV.

�� Kontaktlinsenanpassungen außerhalb der sogenannten 
„medizinischen indikation“ stellen keine gKV-Leistung 
dar.
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seit Februar 2016 können Vertragsärzte die Menin-
gokokken-b-impfung bei vorliegender indikation (immun-
defekt, Asplenie) zulasten der gKV durchführen. denn 
die schutzimpfungs-Richtlinie wurde dahingehend erwei-
tert, dass die indikationsimpfung gegen die serogruppe b 
nun zusätzlich zur impfung gegen die serogruppen AcWY 
erfolgen kann. 

der bezug des Meningokokken-b-impfstoffs erfolgt 
ebenfalls über den sprechstundenbedarf.

im Verordnungsforum 38 (April 2016) finden sie wei-
tere hinweise zur Meningokokken-b-impfung, insbeson-
dere auch zum stellenwert je nach indikation. bitte beach-
ten sie, dass die dortigen Angaben zur gOP 89115 im 
Zusammenhang mit der Meningokokken-b-impfung somit 
ab dem Quartal 4/2016 nicht mehr gültig sind!

Merke: 
Bis 3/2016:  89115 für Meningokokken-ACWY-  
 und -B-Impfung 
Ab 4/2016:  89115 für Meningokokken-ACWY-Impfung 
 89131 für Meningokokken-B-Impfung

Bundeseinheitliche Laborquote „Q“  
im 2. Halbjahr 2016

die ermittlung der Abstaffelungsquote „Q“ für Labo-
ratoriumsuntersuchungen erfolgt nach bundeseinheitli-
chen berechnungsschritten durch die KbV auf der basis 
der Abrechnungen und von den Kassenärztlichen Vereini-
gungen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten daten. 

die Abstaffelungsquote kommt für die Laborpauscha-
len des Allgemeinlabors (Kapitel 32.2 ebM) und spezialla-
bors (Kapitel 32.3 ebM) – mit Ausnahme der Laborunter-
suchungen gemäß gOP 32025, 32026, 32027, 32035-32039, 
32097 und 32150 – zum Ansatz.  

Für das 2. halbjahr 2016 kommen folgende Laborquoten 
„Q“ zum Ansatz:
�� Abstaffelungsquote „Q“ für das 3. Quartal 2016: 
91,58 Prozent

�� Abstaffelungsquote „Q“ für das 4. Quartal 2016: 
91,58 Prozent
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Amtliche  
Bekanntmachungen

Erste Änderung der Förderrichtlinie  
Sicherstellung ZuZ (A) 

die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen 
Vereinigung baden-Württemberg hat in ihrer sitzung 
am 13. Juli 2016 die erste Änderung der Förderricht-
linie sicherstellung ZuZ der Kassenärztlichen Vereini-
gung baden-Württemberg vom 01.08.2015, in Kraft seit 
01.10.2015, beschlossen. der vollständige text der Ände-
rung ist als Anlage diesem Rundschreiben beigefügt. die 
Änderung wird hiermit gem. § 24 der satzung der KVbW 
bekannt gemacht und tritt zum 01.08.2016 in Kraft.

Beschlüsse des Landesausschusses zu offenen 
und gesperrten Planungsbereichen 

die beschlüsse des Landesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen für baden-Württemberg (Landesaus-
schuss) aus seiner sitzung vom 6. Juli 2016 finden sie auf 
der homepage der Kassenärztlichen Vereinigung baden- 
Württemberg. Auf Anforderung kann der beschlusstext 
im einzelfall in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

hier finden sie die beschlüsse:   
 

www.kvbawue.de » Praxis 
» Verträge & Recht  
» bekanntmachungen  
» Landesausschuss  

 
Für die Ausfertigung in Papierform wenden sie sich  
bitte an die geschäftsstelle des Landesausschusses:  
0711 7875-3677 

Finanzwesen

Terminübersicht Abschlagszahlungen

generell überweist die KVbW Abschlagszahlungen 
voraussichtlich jeweils am 25. eines Monats. Fällt die-
ser auf ein Wochenende oder einen Feiertag, dann gilt 
der darauf folgende Werktag. Auf die Wertstellung von 
Abschlagszahlungen hat die KVbW keinen einfluss. bei 
verspäteten buchungen sollten sich Ärzte deshalb mit 
ihrer bank in Verbindung setzen.

terminübersicht für das 3. Quartal 2016: 
donnerstag, 25. August 2016 
Montag, 26. september 2016



11Rundschreiben August 2016

Vertragsarztsitze werden auf der Homepage 
der KVBW bekannt gemacht 

gemäß der satzung der KVbW kann die Veröffentli-
chung ausgeschriebener Vertragsarztsitze auch im internet 
unter der internetadresse der KVbW erfolgen. sie finden 
die Übersicht der ausgeschriebenen Vertragsarztsitze auf 

www.kvbawue.de » Praxis  
» niederlassung  
» Ausgeschriebene Praxissitze 

Auf Anforderung kann diese Übersicht im einzel-
fall auch in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 
sie erhalten diese über 0721 5961-1313 oder per e-Mail 
über praxisausschreibungen@kvbawue.de. der Antrag 
zur nachbesetzung eines Vertragsarztsitzes muss direkt 
beim Zulassungsausschuss gestellt werden. dieser ent-
scheidet, ob der Vertragsarztsitz in einem Planungsbe-
reich, für den Zulassungsbeschränkungen angeordnet 
sind, weitergeführt werden soll. ist dies der Fall, hat die 
KVbW den Vertragsarztsitz unverzüglich auszuschreiben. 

Wenn sie weitere Fragen zu den Ausschreibungs-
verfahren haben, hilft ihnen claudia burger gerne weiter: 
0721 5961-1248, claudia.burger@kvbawue.de 
 
Allgemeine Fragen beantwortet die Kooperations- und 
niederlassungsberatung: 
0761 884-3700, kooperationen@kvbawue.de

Wahl zur Vertreterversammlung der KVBW 
(Ärzte) 

Folgender Brief des Landeswahlausschusses ging bereits 
an alle Mitglieder der KVBW. Hier wird er zur nochmaligen 
Information abgedruckt. 

nach Fertigstellung und Versand der Wahlunterlagen 
sind dem Landeswahlausschuss drei bedauerliche Feh-
ler in den stimmzetteln für den Wahlgang der ärztlichen 
Vertreter zur Vertreterversammlung der KVBW bekannt 
geworden, so dass wir uns für den neuversand der 
stimmzettel für die Wahl – und zwar ausschließlich für 
die Wahl zur Vertreterversammlung/Ärzte – entschie-
den haben und deshalb auch – in Abstimmung mit dem 
Wahlausschuss bezirksbeirat (beschluss vom 18.07.2016) 
– die Wahlfristen für alle Wahlen, also die Wahl zur 
Vertreterversammlung/Ärzte und die Wahl zur Vertre-
terversammlung/Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie die Wahl zu den 
Bezirksbeiräten bis zum 15.09.2016 verlängert haben. 
hierzu lesen sie bitte die folgenden erläuterungen:

die Wahlen zur Vertreterversammlung und zu 
den bezirksbeiräten laufen in getrennten Wahlgängen, 
das heißt in getrennten Wahlverfahren für die Vertre-
terversammlung/Ärzte sowie Vertreterversammlung/
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie die Wahl zu den 
Bezirksbeiräten ab.

Die Wahlgänge für 
1. die vier regionalen bezirksbeiräte/Ärzte und Bezirks -
 beiräte/Psychologische Psychotherapeuten und Kinder-  
 und Jugendlichenpsychotherapeuten (jeweils blaue 
 umschläge und blau markierte stimmzettel) und 
2. die fünf Vertreter der Psychologischen Psychothera -
 peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
 zur Vertreterversammlung (rote umschläge und rot 
 markierte stimmzettel) 
werden entsprechend der Wahlordnung, wie eingelei-
tet, unverändert fortgesetzt, die Wahlfrist jedoch bis 
15.09.2016, 18:00 Uhr, verlängert. 
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Stimmzetteln aus und senden sie diese baldmöglichst bis 
spätestens ende der Wahlfrist am 15. september 2016, 
18.00 uhr (eingehend am Wahlort stuttgart) zurück.

Die bereits versandten Stimmzettel für die 45 Ver-
treter der Ärzte zur Vertreterversammlung können Sie 
vernichten, es werden Ihnen hierzu neue Stimmzettel 
(grün markiert und Stimmzettelumschläge, grün) zuge-
sandt. Nur dieser Wahlgang wird also neu durchgeführt.

Für die Wahl der ärztlichen Vertreter zur Vertreter-
versammlung verwenden sie bitte die ihnen zugehenden, 
neuen stimmzettel (grün markiert) und stimmzettelum-
schläge (grün) und senden sie diese bis zum ende der 
hierfür gesetzten Wahlfrist (15.09.2016, 18:00 uhr einge-
hend am Wahlort stuttgart) zurück.

Wir bedauern den Fehler, der trotz aller Prüfgänge 
aufgetreten ist, und hoffen auf eine dennoch hohe Wahl-
beteiligung und weisen sie in diesem Zusammenhang auf 
folgendes hin:

die Reihenfolge der bewerber auf den stimmzetteln 
entspricht der Reihenfolge der vom Landeswahlausschuss 
zugelassenen Wahlvorschläge. die Reihenfolge zeitgleich 
eingegangener Wahlvorschläge (eingang 17.05.2016) wird 
wieder durch Los bestimmt. im gegensatz zum voran-
gegangenen Losverfahren hat der Landeswahlausschuss 
mehrere verbundene Wahlvorschläge nicht als einheit-
lichen Wahlvorschlag, sondern jeden Wahlvorschlag als 
eigenständigen Wahlvorschlag bei der erneuten Losung 
berücksichtigt.

Über das ergebnis des Losverfahrens werden die 
Listenführer in einem gesonderten schreiben informiert.

gez. RA dr. Rainer Laux 
Vorsitzender des Landeswahlausschusses 

Letzter Abgabetermin ist somit der 15. September 2016 
um 18.00 Uhr.

3. der Wahlgang für die Wahl der 45 ärztlichen Vertreter 
 zur Vertreterversammlung wird neu eingeleitet. hierzu 
 werden sie neue, korrigierte Stimmzettel (grün) und 
 neue Stimmzettelumschläge (grün markiert) erhalten, 
 die Anfang August 2016 versandt werden. die Wahlfrist 
 wurde unter berücksichtigung der sommerferien bis 
 15. September 2016, 18:00 Uhr, verlängert. 

Sie haben bereits gewählt? 

der Landeswahlausschuss sondert die bereits abge-
gebenen stimmzettel für die unter Punkt 3 aufgeführte 
stimmabgabe aus. diese stimmzettel werden bei der Aus-
zählung nicht berücksichtigt. die stimmabgaben für die 
bezirksbeiräte/Ärzte und bezirksbeiräte/Psychologischen 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten sowie für die 5 Vertreter der Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten zur Vertreterversammlung bleiben 
im Wahlgang und werden nach ende der Wahlfrist aus-
gezählt.

Für die Wahl der ärztlichen Vertreter zur Vertre-
terversammlung müssen Sie erneut wählen. hierfür ver-
wenden sie bitte ausschließlich die ihnen zugehenden, 
neuen stimmzettel (grün markiert) und stimmzettelum-
schläge (grün) und senden sie diese bis zum ende der 
hierfür gesetzten Wahlfrist (15.09.2016, 18:00 uhr einge-
hend am Wahlort stuttgart) zurück.

Sie haben noch nicht gewählt? 

dann üben sie bitte ihre stimmabgabe für den Wahl-
gang zum bezirksbeirat/Ärzte bzw. bezirksbeirat/Psycho-
logischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (stimmzettel, blau markiert und 
stimmzettelumschläge, blau) und ggf. für den Wahlgang 
der Vertreter der Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur 
Vertreterversammlung (stimmzettel, rot markiert und 
stimmzettelumschläge, rot) mit den bereits übersandten 
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Verträge  
und Richtlinien

Neue Kinder-Richtlinie verzögert sich –  
das alte „Gelbe Heft“ gilt weiter

die neu gefasste Kinder-Richtlinie tritt noch nicht 
zum 1. Juli in Kraft. das bundesministerium für gesund-
heit hat zu einigen Punkten der Richtlinie eine ergän-
zende stellungnahme des gemeinsamen bundesaus-
schusses (g-bA) angefordert. dadurch verzögert sich 
das inkrafttreten der Richtlinie, ein genauer Zeitpunkt 
steht derzeit noch nicht fest. 

solange die neue Kinder-Richtlinie noch nicht in 
Kraft getreten ist, gelten die alten „gelben hefte“ wei-
ter. Wir werden sie zeitnah informieren, sobald die neue 
Kinder-Richtlinie in Kraft getreten ist und auch das neue 
„gelbe heft“ zu verwenden ist. 

Weitere informationen finden sie auf der Website der KbV:  
 

 
www.kbv.de » Aktuell  
» Praxisnachrichten vom 23.6.2016 
 

Genehmigung von Anträgen auf  
Psychotherapie

die KVbW erreichen vermehrt beschwerden über 
die nichteinhaltung von gesetzlichen Fristen im Rahmen 
der genehmigung von Anträgen auf Psychotherapie. 

nach der Regelung des § 13 Abs. 3a sgb V hat die 
Krankenkasse über einen Antrag auf Leistungen zügig, 
jedoch spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen und bei 
einholung einer gutachterlichen stellungnahme innerhalb 
von fünf Wochen nach eingang des Antrags zu entschei-
den. das bundessozialgericht (bsg) hat die gesetzliche 
genehmigungsfiktion in seinem urteil vom 8. März 2016  
(Az. b 1 KR 25/15 R) bestätigt.

soweit die Krankenkasse die vorgenannten Fristen 
nicht einhalten kann, hat sie dies dem Versicherten unter 
darlegung der gründe rechtzeitig schriftlich mitzuteilen. 
Ohne diese gebotene information kann der Versicherte 
nach Ablauf von drei beziehungsweise fünf Wochen 
annehmen, dass sein Antrag als genehmigt gilt, soweit der 
Versicherte die Leistung im Zeitpunkt der beschaffung 
noch für erforderlich halten durfte und diese nicht offen-
sichtlich außerhalb des Leistungskataloges der gKV liegt.

Selektivvertrag Hautkrebs-Screening  
mit der BKK VAG für Dermatologen

Wir möchten sie darauf hinweisen, dass das Per-
sonalienfeld der Versichertenteilnahmeerklärung zum 
selektivvertrag hautkrebs-screening immer vollständig 
bedruckt und auch die LAnR ausgewiesen werden muss. 
darüber hinaus darf das Formular nicht handschriftlich 
ausgefüllt werden. 

Viele betriebskrankenkassen können die teilnah-
meerklärungen sonst nicht einscannen und in ihrem sys-
tem erfassen. dieses Vorgehen gilt nur für den selektiv-
vertrag hautkrebs-screening für dermatologen. die im 
Rahmen des ebM erbrachte hautkrebsvorsorge erfor-
dert keine teilnahmeerklärung der Patienten. 

eine Kopiervorlage der teilnahmeerklärung mit neuem 
Personalienfeld finden sie auf der homepage der KVbW: 
 
www.kvbawue.de » Praxis » Verträge & Recht » 
Verträge von A – Z » hautkrebs-screening. 
 
Weitere Fragen beantwortet ihnen die  
Abrechnungsberatung:  
0711 7875-3397  
abrechnungsberatung@kvbawue.de 
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Vertrag über die Durchführung eines  
Polypharmaziechecks mit der DAK-Gesundheit

der bisher auf ein Jahr befristete Vertrag über die 
durchführung eines Polypharmaziechecks zwischen der 
KVbW und der dAK-gesundheit wird ab dem 1. August 
2016 unbefristet weitergeführt.

im Rahmen dieser Vereinbarung kann bei Versicher-
ten der dAK-gesundheit, die anhand bestimmter medika-
tionsbedingter Kriterien von der dAK-gesundheit ausge-
wählt wurden, jährlich ein Medikationscheck durchgeführt 
werden.

teilnahmeberechtigt sind alle an der hausärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Vertragsärzte in baden-Würt-
temberg. diese können folgende Leistungen im Rahmen 
der oben genannten Vereinbarung abrechnen.

gOP Leistung Vergütung
häufig-
keit

Abrechnungs-
voraussetzungen

98960
durchführung  
Polypharmazie-
check

 30 euro
einmal 
jährlich

Vorlage der 
Medikations-
übersicht durch 
den Patienten

das Ausfüllen einer schriftlichen teilnahmeerklärung 
ist weder für den hausarzt noch für die Versicherten 
erforderlich. 

die Auswahl der teilnahmeberechtigten Versicherten 
erfolgt ausschließlich durch die dAK-gesundheit und läuft 
folgendermaßen ab:

die dAK-gesundheit schreibt die teilnahmebe-
rechtigten Versicherten an und informiert sie über 

die Möglichkeit des Polypharmaziechecks.

die teilnahmeberechtigten Versicherten können 
mittels eines beiliegenden Formulars ihre persönliche 
Medikationsliste bei der dAK-gesundheit anfordern.

die dAK-gesundheit sendet die Medikations-
übersicht und den dokumentationsbogen 

für den hausarzt an den Versicherten.

nach durchführung des Medikationschecks  
werden die Medikationsübersicht und der ausge-

füllte, unterzeichnete dokumentationsbogen in der 
Praxisdokumentation verwahrt. eine Rücksendung 

an die dAK-gesundheit ist nicht erforderlich.

der Versicherte legt die Medikationsübersicht und den 
dokumentationsbogen bei seinem hausarzt vor.  

dieser ergänzt gegebenenfalls die eigenmedikation  
des Patienten und führt den Medikationscheck durch.

die Vereinbarung und weitere informationen finden sie 
auf der homepage der KVbW unter www.kvbawue.de 
» Praxis » Verträge & Recht » Verträge von A – Z  
» Polypharmaziecheck 
 
Weitere Fragen beantwortet ihnen  
die Abrechnungsberatung: 
0711/7875-3397  
abrechnungsberatung@kvbawue.de 
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Aktuelle Fassung der Schutzimpfungs-
vereinbarung auf www.kvbawue.de

neben der einführung der neuen impfziffer für die 
Meningokokken-b-impfung (siehe seite 8) wurde die 
Regelung, für welchen Personenkreis schutzimpfungen 
nach der schutzimpfungsvereinbarung durchgeführt wer-
den dürfen, auf Wunsch der Kassenverbände umformu-
liert. inhaltliche Änderungen ergeben sich daraus für die 
Arztpraxen aber nicht.

die Vereinbarung steht auf unserer homepage zum 
download bereit:  
 
www.kvbawue.de » Praxis » Verträge & Recht  
» Verträge von A-Z » impfen » schutzimpfungs-
vereinbarung (gültig ab 01.05.2013) 
gerne stellen wir ihnen diese auch im einzelfall in 
Papierform zur Verfügung.  
 
Für weitere informationen steht ihnen die impf-hotline 
zur Verfügung: 
0711 7875-3669  
verordnungsberatung@kvbawue.de

 
Aktuelle Fassung der Sprechstundenbedarfs-
vereinbarung auf www.kvbawue.de

Parallel zur schutzimpfungsvereinbarung (siehe 
oben) wurde auch in der sprechstundenbedarfsverein-
barung die Regelung, für welchen Personenkreis sprech-
stundenbedarf nach dieser Vereinbarung verwendet 
werden darf, auf Wunsch der Kassenverbände umformu-
liert. inhaltliche Änderungen sowie Änderungen in bezug 
auf die verordnungsfähigen Wirkstoffe, medi zinisch-
technische Mittel und Verbandstoffe nach Anlage 1  
der sprechstundenbedarfsvereinbarung ergeben sich 
daraus für die Arztpraxen aber nicht.

die Vereinbarung steht auf unserer homepage zum 
download bereit:  
 
www.kvbawue.de » Praxis » Verträge & Recht  
» Verträge von A-Z » sprechstundenbedarf  
» sprechstundenbedarfs vereinbarung  
(gültig ab 01.01.2014) 
 
gerne stellen wir ihnen diese auch im einzelfall in 
Papierform zur Verfügung. 

 
 

eine schnelle Überprüfung der Verordnungsfähigkeit 
von sprechstundenbedarf bietet das Onlinetool „ssb-
Regress – nein danke!“ auf der homepage der KVbW. 
in sekundenschnelle und nur mit hilfe der eingegebenen 
Pharmazentralnummer (PZn) des gewünschten Präpa-
rats erfahren sie den Verordnungsstatus und müssen 
keine Regresse mehr befürchten. sollte das gewünschte 
Mittel nicht als sprechstundenbedarf verordnungsfähig 
sein, ermittelt ihnen die KVbW – ebenfalls mit hilfe des 
Onlinetools – verordnungsfähige Alternativen.  

das Onlinetool „ssb-Regress – nein danke!“ finden sie 
hier: www.kvbawue.de » Praxis » Verordnungen  
» sprechstundenbedarf » ssb-Regress? nein danke! 
 
Weitere informationen: 
0711 7875-3660 
sprechstundenbedarf@kvbawue.de
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Qualitätssicherung

Abrechnung von MRSA-Leistungen auf neue 
Grundlage gestellt

die Ausführung und Abrechnung von Leistungen zur 
speziellen diagnostik und eradikationstherapie im Rahmen  
von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRsA) 
erfolgt künftig auf der basis einer Qualitäts sicherungs 
(Qs)-vereinbarung. diese tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. 

die Qualitätssicherungsvereinbarung MRsA regelt, 
welche Anforderungen Ärzte zur Ausführung und 
Abrechnung von Leistungen des Abschnitts 30.12 ebM 
„spezielle diagnostik und eradikationstherapie im Rah-
men von MRsA“ (gOP 30940, 30942, 30944, 30946, 
30948, 30950 und 30952) erfüllen müssen. diese Vor-
gaben waren bislang in einem Anhang zu einer Vergü-
tungsvereinbarung MRsA (Anhang 5 ebM) formuliert. 
der Anhang wurde nahezu inhaltsgleich in die neue  
Qs-Vereinbarung überführt.

An den Voraussetzungen zur Abrechnung der MRsA-
Leistungen ändert sich nichts. Vertragsärzte, die die Leis-
tung erbringen wollen, benötigen eine genehmigung der 
KV. diese wird erteilt, wenn entsprechende fachliche und 
organisatorische Voraussetzungen erfüllt sind:

�� Zur Abrechnung der gOPs 30940, 30952, 30944, 
30946, 30950, 30962: Zusatzweiterbildung  
„infektiologie“ und/oder teilnahme an einer von der 
KV zertifizierten Fortbildung oder Online-Training

�� Zur zusätzlichen Abrechnung der gOP 30948:  
Organisation in einem MRsA-netzwerk

Auch die Vergütung bleibt vorerst unverändert: die 
Leistungen werden zu festen Preisen und ohne Mengen-
begrenzung außerhalb der morbiditätsbedingten gesamt-
vergütung vergütet.

Übergangsregelung für bisherige  
Genehmigungsinhaber

Für Ärzte, die vor inkrafttreten der neuen Qs-
Vereinbarung berechtigt waren, MRsA-Leistungen des 
Abschnitts 30.12 ebM in der vertragsärztlichen Versor-

Vereinbarung zur Durchführung ärztlicher  
Untersuchungen für Beamte  

durch das neue gesundheitsdienstgesetzes in 
baden-Württemberg (Ögdg bW) können niedergelas-
sene Ärzte, die hierzu bereit sind, die ärztliche unter-
suchung zur gesundheitlichen eignung für die bewerbung 
auf ein beamtenverhältnis durchführen. die Vergütung 
für diese privat mit dem bewerber abzurechnende  
Leistung liegt bei durchschnittlich 75 euro pro stunde, im 
Wesentlichen für einen ganzkörperstatus und den Zeit-
aufwand für das erforderliche Zeugnis zuzüglich eventuell  
weiterer notwendiger Leistungen nach gOÄ mit den 
üblichen Multiplikatoren.

die inhalte der geforderten ärztlichen basis-
information sind noch nicht definiert. die KVbW wird 
ihren einfluss geltend machen, um diese niederschwellig 
und gegebenenfalls it-gestützt durchführen zu können. 

die Kosten für die untersuchung trägt der bewerber.  
Außerdem muss der bewerber alle notwendigen Formu-
lare und unterlagen zur untersuchung mitbringen, für die 
Praxis besteht somit keine Vorhaltepflicht. 

Ausführliche informationen zu den untersuchungen 
sowie die notwendigen Formulare können sie auf der 
seite des Landesgesundheitsamtes einsehen:  
 

www.gesundheitsamt-bw.de » service » 
gesundheitliche eignung bei Verbeam-
tung » hinweise für Ärzte  
 

 
hier können sie sich auch in die Liste der durchführen-
den Ärzte eintragen lassen.
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gung abzurechnen, gilt eine Übergangregelung. sie erhal-
ten eine genehmigung, wenn sie diese innerhalb von 
sechs Monaten nach inkrafttreten der Vereinbarung – 
also bis spätestens ende 2016 – beantragen.

Um den Aufwand möglichst gering zu halten, wer-
den alle bisherigen Genehmigungsinhaber in den nächs-
ten Wochen ein vorgefertigtes Antragsformular nach 
Übergangsrecht erhalten. dieses sollte zeitnah an uns 
zurückgeschickt werden, damit wir eine neue geneh-
migung erteilen können. damit ist die Abrechnung der 
Leistungen nahtlos sichergestellt.

Fragen zur neuen Qs-Vereinbarung beantwortet ihnen 
Kathrin urban: 
0721 5961-1225 
kathrin.urban@kvbawue.de

Service für  
Arzt und Therapeut

DocLineBW – rasche und koordinierte  
Beratung im Krisenfall

 … ist für sie da, wenn sich ihre Praxis in einer finanziellen 
oder existenziellen Krisensituation befindet.

 … garantiert, dass sie von der KVbW innerhalb von acht 
Arbeitstagen Rückmeldung zu möglichen Lösungsansät-
zen beziehungsweise handlungsalternativen sowie hilfe 
zum weiteren Vorgehen erhalten.

 … übernimmt die KV-interne Koordination für eine 
schnelle und unbürokratische bearbeitung ihrer 
docLinebW-Anfrage.

docLinebW ist erreichbar:  
telefon 0711 7875-3300  
telefax 0711 7875-483300  
e-Mail  docLinebW.Praxisservice@kvbawue.de  
internet   www.kvbawue.de » Über uns » engagement 

» docLinebW
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Patiententelefon „MedCall” bietet exklusiven 
Infoservice für Patienten und Mitglieder

Medcall – ihr infoservice rund um die gesundheit“ 
unterstützt die bürger bei der suche nach einem wohn-
ortnahen Arzt oder Psychotherapeuten und vermittelt 
Facharzttermine. Für KVbW-Mitglieder ergibt sich daraus 
die chance, auf Praxisbesonderheiten und spezielle Qua-
lifikationen aufmerksam zu machen. Medcall hilft auch bei 
der suche nach ärztlichen Kollegen mit speziellen Quali-
fikationen. Wer von diesem service profitieren möchte, 
muss lediglich einen Fragebogen ausfüllen und seine teil-
nahme mit einer unterschrift bestätigen. 

Ab sofort können sie den fachgruppenspezifischen 
Fragebogen der Patienteninformation Medcall im Mit-
gliederportal als PdF downloaden oder über die eingabe-
maske ihr individuelles Praxisspektrum abbilden. einfache 
Abwicklung und Rücksendung des Fragebogens über den 
hierfür vorgesehenen button als e-Fax.
�www.portal.kvbawue.de

gerne senden wir ihnen den fachgruppenspezifischen  
Fragebogen auf Wunsch auch zu. Anruf genügt! 
telefon 0711 7875-3309

Beratung Arzneimittel in Schwangerschaft 
und Stillzeit

so gut wie kein Arzneimittel ist für die Versorgung 
von schwangeren oder stillenden Müttern zugelassen. 
doch die werdende oder stillende Mutter muss behan-
delt und versorgt werden, ohne das Kind zu schädigen. 
die Klärung dieser Frage ist sowohl für die Patientinnen 
als auch die behandelnden Ärzte oft mit großer unsi-
cherheit verbunden.  

die KVbW hat daher für ihre Vertragsärzte Koope-
rationen vereinbart, die Anfragen bezüglich Arzneimittel 
in der schwangerschaft entgegennehmen und individuelle 
beratungen ermöglichen. 

�� Pharmakovigilanz- und beratungszentrum für embryo-
naltoxikologie, charité-universitätsmedizin berlin 
www.embryotox.de 
telefon: 030 450-525700 (beratung) 
Fax: 030 450-525902

�� institut für Reproduktionstoxikologie, Krankenhaus st. 
elisabeth Ravensburg 
www.reprotox.de 
telefon: 0751 872799 
Fax: 0751 872798

die KVbW hat das Verordnungsforum 32 zum thema Arz-
neimittel in der schwangerschaft veröffentlicht, das sie auf 
der homepage finden:  

 

www.kvbawue.de » Presse  
» Verordnungsforum 
 
 

 
Auch die Fachberater der KVbW stehen ihnen jederzeit zur 
Verfügung: 
0711 7875-3663 
verordnungsmanagement@kvbawue.de
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Hotline zum Thema Praxisaufkauf 

Wenn Arztpraxen in einem nach der bedarfsplanung 
rechnerisch überversorgten gebiet liegen, sollen sie von 
der KV aufgekauft werden. so will es das Versorgungsstär-
kungsgesetz. die Aufkaufregelung von Arztsitzen gilt zwar 
erst bei einem  Versorgungsgrad von 140 Prozent, doch 
die Verunsicherung unter Ärzten, die ihre Praxis aufgeben 
wollen, bleibt. daher hat die KVbW eine hotline einge-
richtet, an der täglich zwischen 8 und 16 uhr die nieder-
lassungsberater für die drängenden Fragen der Ärzte und 
Psychotherapeuten bereitstehen. sie informieren über die  
veränderte gesetzliche Lage, schätzen die Versorgungs-
situation ein, helfen bei der beurteilung des einzelfalles, 
auch unter berücksichtigung der tendenzen der Zulas-
sungsausschüsse und geben konkrete tipps und indivi-
duelle handlungsempfehlungen. daneben wird umfang-
reiches informationsmaterial auf die homepage gestellt. 
Konkrete beratungswünsche können über die sammelmail 
an die niederlassungsberater geschickt werden. 

Hotline Praxisaufkauf 
0711 7875-3700 
kooperationen@kvbawue.de

Persönliche Beratungstermine zu QM  
und Praxismanagement

An den standorten Reutlingen und stuttgart können 
beratungstermine jederzeit individuell vereinbart werden. 
Jeden ersten Mittwoch im Monat steht in den bezirks-
direktionen Freiburg und Karlsruhe ein Mitarbeiter des 
QM-beraterteams für persönliche gespräche und bera-
tungen rund um die themen Qualitätsmanagement und 
Praxismanagement vor Ort zur Verfügung. 

terminvereinbarung bitte vorab telefonisch unter 
07121 917-2394.

die nächsten termine in Freiburg und Karlsruhe sind: 
Mittwoch, 7. september 2016 
Mittwoch, 5. Oktober 2016 
Mittwoch, 2. november 2016

Betriebswirtschaftliche Praxisberatung

neben der Verantwortung für die medizinische 
behandlung der Patienten spielen unternehmerische ent-
scheidungen in der Praxis eine bedeutende Rolle.

Wie entwickelt sich ihre Praxis? ist sie wirtschaftlich 
gut aufgestellt oder gibt es Optimierungspotenzial? Möch-
ten sie ihre Praxis in mittlerer Frist abgeben und inter-
essieren sich für den Praxiswert? Planen sie Änderungen 
in der Praxiskonstellation und fragen sich, wie sich die 
gewinnsituation entwickeln wird?

gerne unterstützen wir sie bei ihren Überlegungen! 
informieren sie sich über unser Angebot und  
verein baren sie einen termin zur kostenfreien beratung: 
0711 7875-3300  
praxisservice@kvbawue.de
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Freie Psychotherapieplätze bitte  
der KVBW melden (A) 

die Koordinierungsstelle für Psychotherapiekapa-
zitäten bittet die psychologisch tätigen Ärzte und Psy-
chotherapeuten um Mithilfe. Freie Psychotherapieplätze 
werden dringend gesucht, um Patientenanfragen über 

„Medcall – ihr infoservice rund um die gesundheit“ zu 
koordinieren. Melden sie daher ihre freien Plätze an das 
Patiententelefon. dazu füllen sie bitte einfach das Faxfor-
mular in der Anlage aus oder melden ihre freien Kapazi-
täten telefonisch. 

Ab sofort können sie den fachgruppenspezifischen 
Fragebogen und den Meldebogen für Psychotherapieka-
pazitäten der Patienteninformation Medcall im Mitglie-
derportal als PdF downloaden oder über die eingabe-
maske ihr individuelles Praxisspektrum abbilden: einfache 
Abwicklung und Rücksendung des Fragebogens über den 
hierfür vorgesehenen button als e-Fax.

um unsere tätigkeit in der Koordinierungsstelle 
gemeinsam mit ihnen optimieren zu können, haben wir 
den Meldebogen im bereich „hinweise für terminver-
einbarungsvorschläge“ ergänzt. Wir bitten sie, diese zu 
beachten und gegebenenfalls anzugeben.

bitte lassen sie es uns auch wissen, wenn vorhan-
dene Kapazitäten nicht mehr verfügbar sind. selbstver-
ständlich ist es auch für Ärzte und therapeuten möglich, 
sich nach freien Kapazitäten telefonisch zu erkundigen.
�www.portal.kvbawue.de

noch Fragen? Auskunft erteilt gerne das serviceteam 
unter telefon 0711 7875-3309. 
diese servicenummer ist ausschließlich für Ärzte und 
Psychotherapeuten geschaltet!

Verschiedenes

Abwesenheits-/Vertretermeldung (A)

Wir bitten sie, für die Meldung der Abwesenheits- 
und urlaubszeiten (ab dem achten Kalendertag der Abwe-
senheit ist diese gegenüber der KVbW anzuzeigen) das in 
der Anlage zu diesem Rundschreiben beigefügte Formular 
zu verwenden.

gerne können sie dieses auf unserer homepage 
unter www.kvbawue.de » Praxis » niederlassung » Ver-
treter auch direkt ausfüllen und herunterladen.

sie haben noch Fragen?  
dann wenden sie sich bitte an die „gruppe Vertretungen“:  
0711 7875-1606  
vertreterboerse@kvbawue.de

 
Fax-Versand störanfällig durch  
neue Netz-Technologie 

Vermehrt eingehende Rückmeldungen zu einer zeit-
weise schlechten erreichbarkeit der KVbW per Fax neh-
men wir zum Anlass auf Folgendes hinzuweisen:

derzeit stellen die telefonanbieter ihre Vermitt-
lungstechnik auf iP-basierte datenübermittlung um. dabei 
kommt es immer wieder zu Problemen, insbesondere 
beim klassischen Fax. die datenübertragung in iP-netzen 
erfolgt technisch gesehen immer in einzelnen Paketen. 
dadurch kann es bei der Übertragung zu unvorherseh-
baren Paketverlusten kommen. diese führen mitunter zu 
massiven informationsverlusten (unlesbare Faxe) und/oder 
Verbindungsabbrüchen.

da die KVbW weder einfluss auf die netztechnik 
der telefonanbieter noch auf die technische Ausstattung 
in den Praxen nehmen kann, wenden sie sich bitte bei 
wiederholt auftretenden Fax-Übertragungsproblemen an 
ihren telefonanbieter. gegebenenfalls können sie durch 
eine Veränderung der einstellungen an ihrem Fax-gerät 
die Übermittlungsqualität verbessern. 
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Veranstaltungen

Save the Date! 
13. Servicetag der Bezirksdirektion Reutlingen 

bereits heute dürfen wir ihnen den servicetag der 
bezirksdirektion Reutlingen ankündigen. er findet am  
8. Oktober 2016 von 9.30 uhr bis 13.00 uhr statt. Für 
neu niedergelassene Ärzte ist ab 9.00 uhr eine geson-
derte Veranstaltung vorgesehen, um deren spezifische 
themen aufzugreifen.

Wie jedes Jahr bieten wir wieder vielfältige Vor-
träge für sie und ihre Praxismitarbeiter. Als medizini-
sches thema ist das moderne Wundmanagement durch 
zwei Vorträge vorgesehen: „grundzüge einer rationalen 
Wundbehandlung“ und „Verordnungen von Verband-
mitteln und co.“.

Weiterhin erwartet sie aus verschiedenen Fachbe-
reichen ein spannendes Programm zu aktuellen themen 
sowie einen informationsmarkt. dabei besteht wie jedes 
Jahr die Möglichkeit individuelle beratungsgespräche mit 
den Fachberatern oder den Mitgliedern des bezirksbei-
rates zu führen. 

Mit separater Post erhalten sie nach den sommer-
ferien die einladung, das Programm und die Möglichkeit 
zur Anmeldung. 

bitte merken sie sich den termin vor. Wir freuen 
uns auf ihr Kommen!

Weitere informationen:  
Abrechnungsberatung Reutlingen 
07121 917-2226

Fortbildung

Fortbildungsveranstaltungen der Kooperations-
beratung für Ärzte, Psychotherapeuten und 
Selbsthilfegruppen (KOSA) (A)

Selbsthilfe – Unterstützung für Patienten und 
Entlastung für die Praxis

Zielgruppe
die Fortbildung richtet sich an Medizinische Fachange-
stellte (MFA).

Inhalte
die teilnehmer erhalten informationen über selbsthilfe-
gruppen und Orientierung bei der suche nach geeigneten 
gruppen. so können sie im hinblick auf die eigenen Pra-
xisschwerpunkte die wichtigsten Angebote und Ansprech-
partner vor Ort zusammenstellen. Ziel dieser Fortbildung 
ist es, eine MFA der Praxis als zentrale Ansprechpartnerin 
für selbsthilfegruppen zu qualifizieren. diese organisato-
rische Maßnahme setzt Ressourcen im Praxisablauf frei, 
trägt zur Patientenbindung bei und führt zur entlastung 
des Arztes.

Termin
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 15.00 uhr bis 18.00 uhr 
Veranstaltungsort 
bürgertreff am Rathaus nürtingen 
Marktstr. 7, 72622 nürtingen

Termin
Mittwoch, 26. Oktober 2016, 14.30 uhr bis 17.30 uhr
Veranstaltungsort
selbsthilfekontaktstelle Kiss stuttgart
tübinger str. 15, 70178 stuttgart 

Termin
Mittwoch, 9. november 2016, 15.00 uhr bis 18.00 uhr 
Veranstaltungsort
selbsthilfekontaktstelle Kiss im Landratsamt enzkreis
Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim
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Veranstalter
die KVbW in Kooperation mit der selbsthilfekontakt-
stelle im bürgertreff nürtingen, der selbsthilfekontakt-
stelle Kiss stuttgart, dem selbsthilfebüro KORn ulm, der 
Kontakt-und informationsstelle für selbsthilfe Pforzheim 
und dem Verband medizinischer Fachberufe

Anmeldung 
schriftlich, das Anmeldeformular finden sie im Anhang.
die Veranstaltungen sind kostenfrei.

Weitere informationen:  
daniela Fuchs 
07121 917-2396 
kosa@kvbawue.de

Fortbildung ist Trumpf: Die Angebote der 
Management Akademie (MAK) 

Aktuelle informationen zu den seminarangeboten 
finden sie im internet unter www.mak-bw.de

Für weitergehende Fragen zu den seminarinhal-
ten, terminen oder seminarorten steht das team der 
Management Akademie (MAK) gerne zur Verfügung.

telefon  0711 7875-3535  
telefax 0711 7875-483888  
e-Mail info@mak-bw.de  
 
haben sie interesse? dann sichern sie sich ihren semi-
narplatz und füllen das in der Anlage beigefügte Anmel-
defax der MAK aus.

die MAK freut sich auf ihren besuch!



23Rundschreiben August 2016

Fortbildung ist Trumpf:  
Die Angebote der Management Akademie (MAK) für das Quartal 3 / 2016

Betriebswirtschaft / Zulassung

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort Gebühr  
in Euro

FB-  
Punkte

Seminar- 
Nr.

der Weg in die eigene 
Praxis

Modul 1:  
der Weg in die eigene 
Praxis

Modul 2:  
Facharzt! Was nun?

Modul 3:  
Von der betriebswirt-
schaftlichen Planung  
zur erfolgreichen Praxis-
führung

Modul 4:  
investition, Finanzierung 
und steuern

Ärzte, die sich nieder-
lassen wollen oder 
gerade erst niederge-
lassen haben.
nicht für Psycho-
therapeuten.

8. Oktober 2016

27. Oktober 2016

10. november 2016

17. november 2016

Modul 1: 
10.00 bis 
14.00 uhr

Modul 2-4:
17.30 bis 
21.00 uhr

Karlsruhe

Modul 1:
Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich
Modul 2-4:
je 55,– 

Modul 1: 
5

Modul 
2-4:  
4

K58/1

K58/2

K58/3 

K58/4

erfolgreiche Praxisgründung:  
Mit expertenwissen in eine 
sichere Zukunft

Ärztliche und psycho-
logische Psychothera-
peuten bzw. Kinder- 
und Jugendlichenpsycho -
therapeuten, die sich in 
eigener Praxis nieder-
lassen wollen

8. Oktober 2016

15. Oktober 2016

22. Oktober 2016

Jeweils 
10.00 bis 
13.30 uhr

bd stuttgart Modul 1:
Kostenlos:
Anmeldung 
erforderlich
Modul 2+3:
je 55,–

4 s 59/1

s 59/2

s 59/3

die erfolgreiche  
Praxisabgabe

Ärzte und  
Psychotherapeuten

17. september 2016 10.00 bis 
13.00 uhr

bd stuttgart 45,– 4 s 63

schenken und vererben – 
aber richtig!

Ärzte und  
Psychotherapeuten

28. september 2016 17.00 bis 
20.00 uhr

Karlsruhe Kostenlos: 
Anmeldung 
erforderlich

0 K 78

starterseminar haus-/Fachärzte,  
die sich neu nieder-
gelassen haben

24. september 2016 9.00 bis 
13.00 uhr

bd Reutlingen Kostenlos: 
Anmeldung 
erforderlich

5 R 286



24 KVBW Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 

Praxismanagement

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort Gebühr  
in Euro

FB-  
Punkte

Seminar- 
Nr.

Wiederbelebende  
sofortmaßnahmen

Ärzte und  
Praxismitarbeiter

24. september 2016 9.00 bis 
16.00 uhr

Karlsruhe 115,– 10 K 121

terminorganisation  
in der Arztpraxis

Ärzte und  
Praxismitarbeiter

14. september 2016 15.00 bis 
19.00 uhr

Karlsruhe 89,– 5 K 137

Fit am empfang:  
der erste eindruck zählt

Praxismitarbeiter 21. september 2016 15.00 bis 
19.00 uhr

Karlsruhe 89,– 0 K 164

Qualitätsmanagement

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort Gebühr  
in Euro

FB-  
Punkte

Seminar- 
Nr.

Patientenrechte im  
Alltag – mit Qualitäts-
management zu mehr 
sicherheit

Ärzte, Psychotherapeuten  
und Praxismitarbeiter

27. september 2016 15.00 bis 
19.00 uhr

Karlsruhe 89,– 7 K 193

Haben Sie Interesse? Dann sichern Sie sich Ihren Seminarplatz und füllen das in der Anlage beigefügte 
Anmeldefax der MAK aus. Oder nutzen Sie den Weg der Onlineanmeldung unter www.mak-bw.de.  
Auf unserer Website finden Sie weitere aktuelle Informationen zu den Seminarangeboten.

Für weitergehende Fragen zu den Seminarinhalten, Terminen oder Seminarorten steht das Team der 
Management Akademie (MAK) gerne zur Verfügung.

Telefon  0711 7875-3535 
Telefax 0711 7875-48-3888 
E-Mail  info@mak-bw.de

Die MAK freut sich auf Ihren Besuch!
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Qualitätssicherung und -förderung

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort Gebühr  
in Euro

FB-  
Punkte

Seminar-
Nr.

hautkrebs-screening hausärztlich tätige Fachärzte 
für Allgemeinmedizin, Fach-
ärzte für innere Medizin, 
Praktische Ärzte und Ärzte 
ohne gebietsbezeichnung

17. september 2016 9.00 bis 
17.00 uhr

Karlsruhe 195,–   8 K 249

behandlungs- und  
schulungsprogramm  
für typ-2-diabetiker,  
die nicht insulin  
spritzen (Zi)

Ärzte und 
Praxismitarbeiter

24. september 2016
(Arzt und Mitarbeiter)
27. september 2016
(Mitarbeiter)

9.00 bis 
17.00  uhr

bd Freiburg 155,–
(Ärzte)
135,–
(MFA)

9 F 256

strahlenschutzkurs 
nach Röntgenverord-
nung (Röntgenschein)

Medizinische  
Fachangestellte

15. bis 17. september 
und 19. bis 24. sep-
tember 2016

8.30 bis 
17.00 uhr

bd stuttgart 799,– 0 s 277

Aktualisierung  
der Kenntnisse nach 
Röntgenverordnung

Medizinische  
Fachangestellte

15. Oktober 2016 9.00 bis 
16.30 uhr

bd stuttgart 89,– 0 s 282

Aktualisierung  
der Fachkunde nach 
Röntgenverordnung

Ärzte und Medizinisch-tech-
nische Radiologieassistenten 
(MtRA)

29. Oktober 2016 9.00 bis 
16.30 uhr

bd stuttgart 115,– 
(Ärzte)  
89,– 
(MtRA)

8 s 280/1

Aktualisierung der 
Fachkunde nach strah-
lenschutzverordnung

Ärzte und Medizinisch-tech-
nische Radiologieassistenten 
(MtRA)

28./29. Oktober 2016 freitags 
16.00 bis 
19.15 uhr 
samstags 
9.00 bis 
12.30 uhr

bd stuttgart 115,– 
(Ärzte) 
89,– 
(MtRA)

8 s 280/2

Kombinierte Aktuali-
sierung nach Röntgen-
verordnung und strah-
lenschutzverordnung

Ärzte und Medizinisch-tech-
nische Radiologieassistenten 
(MtRA)

28./29. Oktober 2016 freitags 
16.00 bis 
19.15 uhr 
samstags 
9.00 bis 
16.30 uhr

bd stuttgart 145,– 
(Ärzte) 
115,– 
(MtRA)

12 s 
280/1+2 

belastete Familien 
brauchen Frühe hilfen 
– Fortbildung für die 
Fallf indung und moti-
vierende beratung in 
der ärztlichen/psycho-
therapeutischen Praxis

Ärzte und  
Psychotherapeuten

1. Oktober 2016 9.30 bis 
16.30 uhr

bd Freiburg 80,– 10 F 295

Onkologie-Fachtag  
für Praxispersonal

Medizinisches Fachpersonal 
aus Praxen der Fachgruppen 
gynäkologie und innere 
Medizin, die an der bundes-
weiten Onkologie-Vereinba-
rung (Anlage 7 zum bundes-
mantelvertrag) teilnehmen

24. september 2016 10.00 bis 
14.30 uhr

bd Reutlingen 50,– 0 R 293
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Veranstaltungen zu aktuellen Themen

mak-Seminar Zielgruppe Datum Uhrzeit Ort Gebühr  
in Euro

FB-  
Punkte

Seminar-
Nr.

Alterspatienten und 
demenzkranke  
professionell begleiten

Mitarbeiter hausärztlicher 
Praxen, die im umgang  
mit demenzkranken und 
Alterspatienten sicherer 
werden wollen

9. november 2016 15.00 bis 
19.00 uhr

bd Freiburg 89,– 0 F 174

disko-schulungs-
programm:  
Wie diabetiker zum 
sport kommen

Ärzte und 
Praxismitarbeiter

9. november 2016 15.00 bis 
19.30 uhr

bd Freiburg 89,– 
65,– je 
schu-
lungs-
ordner

7 F 267

Fortbildungsveranstal-
tung zur Pharmakothe-
rapie in der Onkologie
- das Krebsregister für 
die Versorgung nutz-
bar machen
- nutzenbewertung 
und Verordnung von 
Onkologika

Alle teilnehmenden Ärzte 
an der Onkologie-Vereinba-
rung

12. november 2016 10.00 bis 
13.00 uhr

bd stuttgart 40,– 4 s 291

breaking bad news: 
Wie sag ich`s den  
Patienten? 

Ärzte, Psychotherapeuten 
und Praxismitarbeiter

25. november 2016 15.00 bis 
19.00 uhr

bd stuttgart 98,– 7 s 81

Refresherkurs:
sonographie der säug-
lingshüfte

Kinderärzte und Ortho-
päden mit der genehmigung 
zur sonographie der  
säuglingshüfte

30. november 2016 9.00 bis 
17.30 uhr

bd Reutlingen 110,– 8 R 302

Refresherkurs:
sonographie der säug-
lingshüfte

Kinderärzte und Ortho-
päden mit der genehmigung 
zur sonographie der  
säuglingshüfte

10. dezember 2016 9.00 bis 
13.00 uhr

bd stuttgart 50,– 5 s 303

Kultursensibler 
umgang bei Menschen 
mit Migrations-
hintergrund

Workshop 1:
schaffen einer interkul-
turellen Kompetenz

Workshop 2:
gesprächsführung bei 
traumatisierten  
Menschen mit  
Migrationshintergrund

Ärzte und  
Psychotherapeuten

10. dezember 2016 10.00 bis 
16.30 uhr

bd Reutlingen 45,– 7 R 307

sepa-
rates 
Anmel-
defor-
mular



Anmeldeformular vollständig aus gefüllt  
und unterschrieben faxen oder per  
Post schicken an:  
Management Akademie  
der KV baden-Württemberg  
Albstadtweg 11  
70567 stuttgart  
Telefax 0711 7875-48-3888

Bitte beachten Sie:
eine Anmeldung wird erst nach erhalt einer 
Anmeldebestätigung wirksam. diese wird ihnen 
von der MAK in der Regel innerhalb von 7 Tagen 
nach eingang der Anmeldung zugeschickt

Rücktrittsbedingungen: 
ihre seminaranmeldung ist verbindlich. ein kos-
tenloser Rücktritt von einem seminar muss 
schriftlich, per Telefax oder via e-Mail bis spätes-
tens eine Woche vor seminarbeginn erfolgen. 
Maßgebend ist der rechtzeitige eingang der 
stornierung bei der MAK. bei einer späteren 
Absage berechnen wir eine stornogebühr von 
30,00 euro pro Person und Kurstag, maximal 
jedoch in höhe von 90,00 euro pro Person und 
Kurs. bei nichterscheinen der angemeldeten 
Person(en) ohne vorherige schriftliche Abmel-
dung oder bei teilweise nichterscheinen wird 
der volle Teilnehmerbeitrag fällig. bei Kursen, 
die über mehrere Module oder länger als zwei 
Tage gehen, ist eine kostenlose Absage nur bis 
drei Wochen vor seminarbeginn möglich. 
Andernfalls berechnen wir auch hier eine stor-
nogebühr im obigen umfang. 

ist eine kostenlose stornierung zeitlich nicht 
mehr möglich, kann sich der Teilnehmer an dem 
seminar vertreten lassen.

Management Akademie
der KV baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 
70567 stuttgart, Postfach 80 06 08,  
70506 stuttgart, Telefon 0711 7875-3535  
Telefax 0711 7875-48-3888, info@mak-bw.de  
www.mak-bw.de

Ja, ich melde mich verbindlich, unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen,  
zu folgenden seminaren an:

seminar- 
nummer

Termin seminartitel bitte ankreuzen 
M = Mitarbeiter  
A = Arzt / Psychotherapeut

name, Vorname  
des Teilnehmers

A   
M

A   
M

A   
M

Bezahlung
der Teilnehmerbeitrag für das/die seminar/e wird wie folgt bezahlt (bitte ankreuzen):

 Abbuchung vom Honorarkonto (nur für Mitglieder der KV baden-Württemberg)

 
name, Vorname des Arztes/Psychotherapeuten Lebenslange Arztnummer (LAnR)

 
 betriebsstättennummer (bsnR)

 
Ort, datum unterschrift Arzt/Psychotherapeut

Seminarprogramm 
Aktuelle informationen zu unseren seminarangeboten finden sie unter www.mak-bw.de

  Anmeldung (bitte vollständig und in druckbuchstaben ausfüllen)

  Telefax 0711 7875-48-3888

Praxisstempel

 
name, Vorname straße 

 
PLZ / Ort 

 
Fachgebiet der Praxis

Telefon / Telefax 

e-Mail

SEPA-Basis-Lastschriftmandat
KV baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 stuttgart. Gläubiger-id de72ZZZ00000679225, Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

  ich/Wir ermächtige/n die KV baden-Württemberg, einmalig Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der KV baden-Württemberg auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlan-
gen. es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

 
Vorname und name des/der zahlungspflichtigen (Kontoinhaber/s)

  
straße und hausnummer  Postleitzahl und Ort

  
bic  name des Kreditinstitutes

    /     /     /     /     /    
ibAn

 
Ort, datum  unterschrift Kontoinhaber



„Kultursensibler Umgang bei Menschen mit 
Migrationshintergrund“

(Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen)

Ja, ich melde mich verbindlich, unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen, zu der 
Fortbildungsveranstaltung an:

Kurs-Nr. Termin Name, Vorname des Teilnehmers

R 307
Sa, 10.12.2016,
10:00 – 16:30 Uhr, 
KVBW Reutlingen

Ich melde mich zu folgendem Workshop an (nur eine Angabe möglich):

Workshop 1: „Schaffen einer interkulturellen Kompetenz“

Workshop 2: „Gesprächsführung bei traumatisierten Menschen“

Name, Vorname

Straße

PLZ / Ort

Fachgebiet der Praxis
Praxisstempel

Fon / Fax E-Mail

BEZAHLUNG
Der Teilnehmerbeitrag für das/die Seminar/e wird wie folgt bezahlt (bitte ankreuzen):

       Abbuchung vom Honorarkonto (nur für Mitglieder der KV Baden-Württemberg)

Name, Vorname des Arztes/Psychotherapeuten              Lebenslange Arztnummer (LANR)

                                     Betriebsstättennummer (BSNR)

Ort, Datum                                      Unterschrift Arzt/Psychotherapeut

SEPA-Basis-Lastschriftmandat KV Baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart
Gläubiger-ID DE72ZZZ00000679225

Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Ich/Wir ermächtige/n die KV Baden-Württemberg, einmalig Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der KV 
Baden-Württemberg auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber/s)

Straße und Hausnummer                           Postleitzahl und Ort

BIC                           Name Kreditinstitut

IBAN

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

Anmeldung
2016

Anmeldeformular vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben 
faxen oder per Post schicken an:
Management Akademie
der KV Baden-Württemberg
Albstadtweg 11
70567 Stuttgart

Fax 0711 / 7875-48-3888

Aktuelle Informationen zu 
unseren Seminarangeboten 
finden Sie im Internet unter 
www.mak-bw.de.
Bitte beachten Sie:

Eine Anmeldung wird erst nach 
Erhalt einer Anmeldebestätigung 
wirksam. Diese wird Ihnen von 
der MAK in der Regel innerhalb 
von 7 Tagen nach Eingang der 
Anmeldung zugeschickt.
Rücktrittsbedingungen:

Ihre Seminaranmeldung ist 
verbindlich. Ein kostenloser 
Rücktritt von einem Seminar 
muss schriftlich, per Telefax 
oder via E-Mail bis spätestens 
eine Woche vor Seminarbeginn 
erfolgen. Maßgebend ist der 
rechtzeitige Eingang der 
Stornierung bei der MAK. Bei 
einer späteren Absage 
berechnen wir eine 
Stornogebühr von 30,00 Euro 
pro Person und Kurstag, 
maximal jedoch in Höhe von 
90,00 Euro pro Person und Kurs. 
Bei Nichterscheinen der 
angemeldeten Person(en) ohne 
vorherige schriftliche Abmeldung 
oder bei teilweise 
Nichterscheinen wird der volle 
Teilnehmerbeitrag fällig. Bei 
Kursen, die über mehrere 
Module oder länger als zwei 
Tage gehen, ist eine kostenlose 
Absage nur bis drei Wochen vor 
Seminarbeginn möglich. 
Andernfalls berechnen wir auch 
hier eine Stornogebühr im 
obigen Umfang.
Ist eine kostenlose Stornierung 
zeitlich nicht mehr möglich, kann 
sich der Teilnehmer an dem 
Seminar vertreten lassen.
Management Akademie
der KV Baden-Württemberg

Albstadtweg 11
70567 Stuttgart
Postfach 80 06 08
70506 Stuttgart
Fon 0711 / 7875-3535
Fax 0711 / 7875-48-3888
info@mak-bw.de
www.mak-bw.de



An die
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
Geschäftsbereich Service und Beratung
Sachgebiet Bürgerservice
Kooperationsberatung für Ärzte und Selbsthilfegruppen
Frau Daniela Fuchs
Haldenhaustraße 11
72770 Reutlingen
eFax: 0711 7875 483886

Praxisstempel

Name

Adresse

Telefon      Fax oder E-Mail

Datum, Unterschrift

Anmeldung zur Fortbildung
Selbsthilfe – Unterstützung für Patienten und Entlastung für die Praxis

Ich melde mich verbindlich für die folgende Fortbildung an:

in Stuttgart am Mittwoch, 2. März 2016, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
in der Selbsthilfekontaktstelle KISS Stuttgart,  Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart

in Ulm am Mittwoch, 16. März 2016, 15 Uhr bis 18 Uhr
in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,  Albert-Einstein-Allee 23, 89081 Ulm

in Karlsruhe am Mittwoch, 20. April 2016, 15 Uhr bis 18 Uhr
im Selbsthilfebüro im Hardtwaldzentrum, Kanalweg 40/42, 76149 Karlsruhe

in Nürtingen am Mittwoch, 8. Juni 2016, 15 Uhr bis 18 Uhr
in der Selbsthilfekontaktstelle im Bürgertreff am Rathaus, Marktstr. 7, 72622 Nürtingen

Bitte senden Sie die Anmeldung vollständig ausgefüllt und unterschrieben an oben angegebene Adresse/Faxnummer.
Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin.
Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie ca. eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Sollte die Fortbildung bereits ausge-
bucht sein, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung.
Ihre Fortbildungsanmeldung ist verbindlich. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir um eine 
schriftliche Benachrichtigung, damit wir Ihren Seminarplatz wieder vergeben können.

Anmeldung zur Fortbildung
Selbsthilfe – Unterstützung für Patienten und Entlastung für die Praxis

KVBW Kassenärztliche Vereinigung baden-Württemberg  
geschäftsbereich service und beratung  
sachgebiet bürgerservice
Kooperationsberatung für Ärzte und selbsthilfegruppen 
daniela Fuchs
haldenhaustraße 11  
72770 Reutlingen

eFax: 0711 787548-3886

stempel der Praxis mit Angabe der bsnR

ich melde mich verbindlich für die folgende Fortbildung an:

  in Nürtingen am Mittwoch, 5. Oktober, 15.00 uhr bis 18.00 uhr
 im bürgertreff am Rathaus nürtingen, Marktstr. 7, 72622 nürtingen

  in Stuttgart am Mittwoch, 26. Oktober, 14.30 uhr bis 17.30 uhr
 in der selbsthilfekontaktstelle Kiss stuttgart, tübinger str. 15, 70178 stuttgart 

  in Pforzheim am Mittwoch, 9. November, 15.00 uhr bis 18.00 uhr
 in der selbsthilfekontaktstelle Kiss im Landratsamt enzkreis, Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim



Einverständniserklärung

ich bin damit einverstanden, dass
das Patiententelefon „Medcall“ die 
von mir angegebenen daten zur 
Vermittlung freier Kapazitäten wei-
terleitet. die Auskunft kann münd-
lich oder schriftlich erfolgen.
Mir ist bekannt, dass ich meine
einwilligung jederzeit ganz oder
teilweise schriftlich widerrufen
kann. die bei Medcall gespeicherten  
daten werden dann umgehend
gelöscht.

Die Kapazitätsmeldungen werden 
am Ende des Quartals automatisch 
gelöscht! Einen Übertrag auf das 
darauffolgende Quartal bitte ver-
merken. Danke!

name / unterschrift

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

für Erwachsene:    einzeltherapie  gruppentherapie

für Kinder:    einzeltherapie  gruppentherapie

Analytische Psychotherapie

für Erwachsene:    einzeltherapie  gruppentherapie

für Kinder:    einzeltherapie  gruppentherapie

Verhaltenstherapie

für Erwachsene:    einzeltherapie  gruppentherapie

für Kinder:    einzeltherapie  gruppentherapie

Hinweis für Terminvereinbarungsvorschläge: 

 Akutversorgung traumatisierte Patienten / Krisenintervention

 erstkontakt für gespräche innerhalb von 14 tagen

 sonstige hinweise für terminvereinbarung:

 diese Meldung gilt auch für nachfolgende nebenbetriebsstätte:

 ich möchte meine Psychotherapiekapazitäten wieder abmelden!

Meldung von freien Psychotherapiekapazitäten 
gemäß erteilter Genehmigung der KVBW

KVBW Kassenärztliche Vereinigung baden-Württemberg  
geschäftsbereich service und beratung  
Medcall – ihr infoservice rund um die gesundheit 
Albstadtweg 11  
70567 stuttgart

telefax 0711 787548-3891

für Quartal  / 201

Praxisstempel / Praxisanschrift

LAnR:

KVBW Kassenärztliche Vereinigung baden-Württemberg  
Regionalbüro Mannheim
Geschäftsbereich sicherstellung 
Joseph-Meyer-straße 17  
68167 Mannheim

Barbara Bader | Birgit Metzner | Valesca Zehner | Fax 0621 3379-1755

Abwesenheits-/Vertretermeldung
gemäß § 32 Abs. 1 - 2 und 32 b Abs. 6 Ärzte-ZV

für

name, Vorname

Zeitraum und Grund der Abwesenheit 

von  bis 

 urlaub  Krankheit   Fortbildung  entbindung      Wehrübung

 beendete Anstellung (bitte spezifizieren): 

Die Vertretung wird in meinen eigenen Praxisräumen durchgeführt von

name, Vorname   Gebietsbezeichnung

LAnR (Pflichtfelt bei Vertretung aufgrund beendeter Anstellung)

Meine eigene Praxis bleibt geschlossen. Die kollegiale Vertretung übernehmen

name, Vorname   bsnR / Ort

name, Vorname   bsnR / Ort

name, Vorname   bsnR / Ort

Ort und datum unterschrift

stempel der Praxis mit Angabe der bsnR



KVBW Kassenärztliche Vereinigung baden-Württemberg  
Regionalbüro Mannheim
Geschäftsbereich sicherstellung 
Joseph-Meyer-straße 17  
68167 Mannheim

Barbara Bader | Birgit Metzner | Valesca Zehner | Fax 0621 3379-1755

Abwesenheits-/Vertretermeldung
gemäß § 32 Abs. 1 - 2 und 32 b Abs. 6 Ärzte-ZV

für

name, Vorname

Zeitraum und Grund der Abwesenheit 

von  bis 

 urlaub  Krankheit   Fortbildung  entbindung      Wehrübung

 beendete Anstellung (bitte spezifizieren): 

Die Vertretung wird in meinen eigenen Praxisräumen durchgeführt von

name, Vorname   Gebietsbezeichnung

LAnR (Pflichtfelt bei Vertretung aufgrund beendeter Anstellung)

Meine eigene Praxis bleibt geschlossen. Die kollegiale Vertretung übernehmen

name, Vorname   bsnR / Ort

name, Vorname   bsnR / Ort

name, Vorname   bsnR / Ort

Ort und datum unterschrift

stempel der Praxis mit Angabe der bsnR



www.kvbawue.de

KVBW
Kassenärztliche Vereinigung  
Baden-Württemberg  
Albstadtweg 11  
70567 Stuttgart  
Telefon 0711 7875-0  
Telefax 0711 7875- 3274


